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59 Nr. 1 Beteiligungsabzug 

1. Allgemeines 
Die gesetzlichen Grundlagen über die Besteuerung der Beteiligungsgesellschaften stimmen kantonal- und 
bundessteuerrechtlich weitgehend überein. Somit richtet sich die kantonale Veranlagungspraxis im Wesent-
lichen nach dem hiernach angefügten Kreisschreiben EStV Nr. 27 vom 17. Dezember 2009 (gültig ab 
1. Januar 2011; für Beteiligungserträge vor dem 1. Januar 2011 ist noch das KS EStV Nr. 9 vom 9. Juli 1998 
massgebend). Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die kantonalrechtlichen Besonderheiten 
sowie auf Ergänzungen der erwähnten Kreisschreiben. 

2. Wiedereingebrachte Abschreibungen 
Grundsätzlich qualifizieren Aufwertungsgewinne auf Beteiligungen – und damit auch die wiedereingebrach-
ten Abschreibungen – nicht als Beteiligungserträge (§ 59 Abs. 3 lit. b StG). Nur ausnahmsweise stellt eine 
wiedereingebrachte Abschreibung einen Kapitalgewinn dar, der im Rahmen des Beteiligungsabzugs freige-
stellt wird. Gemäss § 59 Abs. 4 StG wird der Ertrag aus einer Beteiligung bei der Berechnung der Ermässi-
gung insoweit nicht berücksichtigt, als auf der gleichen Beteiligung zulasten des steuerbaren Reinertrags 
eine Abschreibung vorgenommen wird, die mit der Gewinnausschüttung in Zusammenhang steht (Sub-
stanzdividende). Im Gegenzug werden die Gestehungskosten in diesen Fällen um die vorgenommenen 
Abschreibungen herabgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass die späteren wiedereingebrachten Abschrei-
bungen folgerichtig als Beteiligungsertrag (privilegierter Wertzuwachsgewinn) behandelt werden, soweit sie 
eine Kürzung des Beteiligungsabzugs zur Folge hatten (vgl. KS EStV Nr. 27 vom 17. Dezember 2009 unter 
Ziff. 2.6.4). 
 
Grundsätzlich reduzieren andere Abschreibungen, welche nicht im Zusammenhang mit Substanzdividenden 
stehen und dennoch steuerlich akzeptiert werden, die Gestehungskosten der massgebenden Beteiligungen 
nicht. Sofern diese Abschreibungen bei Veräusserung einer Beteiligung wieder eingebracht werden, qualifi-
ziert sich also nur der entsprechend reduzierte Gewinn (Buchgewinn abzüglich wiedereingebrachter Ab-
schreibungen) als Beteiligungsertrag. Vgl. dazu auch KS EStV Nr. 32 vom 23. Dezember 2010 betreffend 
Sanierung von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, Ziff. 4.1.1.2. 

3. «Gesamter Reingewinn» gemäss § 59 Abs. 1 StG 
Gemäss Kreisschreiben EStV Nr. 27 vom 17. Dezember 2009 Ziff. 2.7 handelt es sich bei diesem Begriff um 
den steuerbaren Reingewinn. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter präzisieren in ihrem Kommentar zum DBG 
(2. Auflage, 2009) zu Art. 70 N 15, dass es sich um das in dem entsprechenden Steuerjahr in der Schweiz 
steuerbaren Gewinn nach Verlustverrechnung handelt. 

4. Beteiligungsabzug im interkantonalen Verhältnis 
Im interkantonalen Verhältnis werden Beteiligungen für die Berechnung der Kapitalfaktoren grundsätzlich 
dem Hauptsitz zugewiesen. Demgegenüber werden die Beteiligungserträge aufgrund der interkantonal vor-
gesehenen quotenmässigen Ausscheidungsmethode nicht ausschliesslich dem Sitzkanton zugeordnet. 
Deshalb haben alle beteiligten Kantone bei der Steuerberechnung den Beteiligungsabzug anteilmässig zu 
gewähren.1 
 
Beispiel: Interkantonale Steuerausscheidung mit Beteiligungsabzug 
Steuerbarer Reingewinn: CHF 130’000 
Nettobeteiligungsertrag: CHF   95’000 
Liegenschaftsnettoertrag: CHF   50’000 
Beteiligungsabzug Bund: 95’000 * 100 / 130’000 = 73.077 % 
Beteiligungsabzug Sitzkanton: 100 % 
Steuerbarer Reingewinn Liegenschaftskanton: CHF 35’000 (ohne Beteiligungsabzug) oder CHF 50’000 mit 
Beteiligungsabzug von 30 % (15’000 * 100 / 50’000) 
 
Abbildung siehe Folgeseite: 

                                                      
1 BStPra 3/1991, S. 112/Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, (hrsg), interkantonales Steuerrecht, Basel 2011, § 31 N 16ff.  
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Sitzkanton   Liegenschaftskanton  
Nettobeteiligungsertrag 95’000  Liegenschaftsnettoertrag 50’000 
Betriebsverlust - 15’000    
Zwischentotal 80’000   50’000 
Umlage Betriebsverlust 15’000   -15’000 
Total 95’000   35’000 
Sitzkanton Liegenschaftskanton 

5. Absorption einer Tochtergesellschaft (Up-Stream Merger) 
Der Fusionsgewinn (Differenz zwischen dem Buchwert der Beteiligung bei der Muttergesellschaft und dem 
buchmässigen Aktivenüberschuss bei der Tochtergesellschaft) unterliegt der Gewinnsteuer mit Beteili-
gungsabzug (Ausnahme: wiedereingebrachte Abschreibungen). 
 
Ein echter Fusionsverlust (aufgrund Überbewertung der Tochteranteile, keine stille Reserven bei der Toch-
ter) kann zu Lasten der Erfolgsrechnung ausgebucht werden. Art. 61 Abs. 5 DBG gilt hier nicht. 
 
Ein unechter Fusionsverlust ist hingegen nicht abziehbar (gemäss Art. 61 Abs. 5 DBG). Wird dieser als 
Goodwill aktiviert, beträgt der Gewinnsteuerwert «null» (Minusreserve im Umfang des Goodwills). Künftige 
Abschreibungen auf dem Goodwill werden steuerlich aufgerechnet. vgl. im Weiteren: 56 Nr. 1. 

6. Verfahren 
Ein Antrag bildet keine explizite Voraussetzung für den Beteiligungsabzug. Die Beweis- und Beweisfüh-
rungslast, dass ein für den Beteiligungsabzug qualifizierender Beteiligungsertrag vorliegt, obliegt aber der 
Gesellschaft. Der Beteiligungsabzug (Quote) wird daher von der Gesellschaft in der Steuererklärung Ziffer 
3900 eingetragen unter Beilage des mit der Berechnung ausgefüllten EB 08. Fehlen diese Angaben, erfolgt 
die Berechnung und Gewährung des Beteiligungsabzugs von Amtes wegen, sofern dessen Berechnungs- 
bzw. Entscheidungsgrundlagen aus den Akten klar ersichtlich sind. 

7. Beteiligungsabzug bei Teilveräusserungen 
Zum Beteiligungsabzug bei Teilveräusserungen vgl. Kreisschreiben EStV Nr. 27 vom 17. Dezember 2009 
Ziff. 2.3.3 sowie «Fachliche Weiterbildung für die Veranlagung von juristischen Personen» vom April 2012. 
 
Fall 1 
Kauf im Jahr 2005: 15 %-Beteiligung 
Zwischenzeitliche Teilverkäufe: keine 
Zu beurteilende Veräusserung im 2012: 15 % 
 

Checkliste: 
Kauf ≥ 10 % an Kapital oder Gewinn und Reserven  
Haltedauer ≥ 1 Jahr  
Beteiligungsabzug , im Umfang Verkaufserlös minus Gestehungskos-

tenUnternehmen 
 
Fall 2 
Kauf im Jahr 2007: 20 %-Beteiligung 
Zwischenzeitliche Teilverkäufe: 12 % im 2011 
Zu beurteilende Veräusserung im 2012: 8 % zu Verkehrswert von CHF 2.5 Mio. 
Verkehrswert Ende Vorjahr CHF 2.5 Mio. (8 %-Beteiligung) 
 

Checkliste: 
Kauf ≥ 10 % an Kapital oder Gewinn und Reserven  
Haltedauer ≥ 1 Jahr  
Unter 10 % aufgrund früherer Verkäufe über 10 %?  
Verkehrswert Ende Vorjahr ≥ CHF 1 Mio.  
Beteiligungsabzug , im Umfang Verkaufserlös minus Gestehungskos-

tenUnternehmen 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/steuerverwaltung/steuerbuch/band-2/unternehmen/downloads/band2_056_01.pdf
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Fall 3 
Kauf im Jahr 2009: 20 %-Beteiligung 
Zwischenzeitliche Teilverkäufe: keine 
Zu beurteilende Veräusserung im 2012: 9 % zu Verkehrswert von CHF 0.9 Mio. 
Verkehrswert Ende Vorjahr CHF 2 Mio. (20 %-Beteiligung) 
 

Checkliste: 
Kauf ≥ 10 % an Kapital oder Gewinn und Reserven  
Haltedauer ≥ 1 Jahr  
Unter 10 % aufgrund früherer Verkäufe über 10 %?  
Verkehrswert Ende Vorjahr ≥ CHF 1 Mio.  
Beteiligungsabzug Unternehmen 

Weiterführende Dokumentationen (die entsprechenden Links finden Sie hier) 
 KS EStV Nr. 27 vom 17. Dezember 2009 - Steuerermässigung auf Beteiligungserträgen von Kapital-

gesellschaften und Genossenschaften; KS EStV 27/2009  siehe Anhang 
 KS EStV Nr. 9 vom 9. Juli 1998 - Auswirkungen des Bundesgesetzes über die Reform der Unter-

nehmensbesteuerung 1997 auf die Steuerermässigung auf Beteiligungserträgen von Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften; KS EStV 9/97 

 KS EStV Nr. 32 vom 23. Dezember 2010 – Sanierung von Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften; KS EStV 32/2010 

 BStPra 3/1991, S. 112 «Gesellschaften mit Beteiligungsabzug, Besteuerung von Kapitalanlagelie-
genschaften» 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/steuerverwaltung/steuerbuch/downloads/links-zu-weiterfuhrenden-dokumentationen.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/steuerverwaltung/steuerbuch/downloads/links-zu-weiterfuhrenden-dokumentationen.pdf
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